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Erklärungen, die als Teil des Vorbereitungsprozesses ver- 32.betont, daß die vollinhaltliche und wirksame Umset-
abschiedet wurden, und bittet die Regionalkommissionen, die zung der Habitat-Agenda, insbesondere in allen Entwicklungs-
sonstigen regionalen und subregionalen Organisationen und ländern, vor allem in Afrika und in den am wenigsten entwik-
die regionalen Entwicklungsbanken, die Ergebnisse der Kon- kelten Ländern, die Mobilisierung zusätzlicher Finanzmittel
ferenz im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zu untersuchen, aus verschiedenen Quellen auf nationaler und internationaler
mit dem Ziel, die Maßnahmen aufzuzeigen, die auf regionaler Ebene sowie eine wirksamere Entwicklungszusammenarbeit
und subregionaler Ebene zur Umsetzung der Habitat-Agenda erfordert, um die Hilfe bei Aktivitäten im Bereich Wohnraum
zu treffen sind; und Siedlungswesen zu fördern;

28. betont, daß die Generalversammlung und der
Wirtschafts- und Sozialrat nach Bedarf die subregionale und
regionale Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Habitat-
Agenda fördern sollten, daß die Regionalkommissionen im
Rahmen ihres Mandats und in Zusammenarbeit mit den
zwischenstaatlichen Regionalorganisationen und den Regional-
banken die Anberaumung von Tagungen auf hoher Ebene
erwägen könnten, um die bei der Umsetzung der Ergebnisse
von Habitat II erzielten Fortschritte zu prüfen, ihreMeinungen
über ihre jeweiligen Erfahrungen, insbesondere über die besten
Methoden, auszutauschen und um geeignete Maßnahmen zu
beschließen, sowie, daß solche Tagungen bei Bedarf unter
Beteiligung der wichtigsten Finanz- und technischen In-
stitutionen stattfindenkönnten, und daß die Regionalkommis-
sionen dem Rat über die Ergebnisse solcher Tagungen Bericht
erstatten sollten;

29. ersuchtalle zuständigen Organisationen und Sonder-
organisationen der Vereinten Nationen, die konkreten Maß-
nahmen aufzuzeigen, die sie im Rahmen ihres Mandats zur
Umsetzung der Habitat-Agenda treffen werden, und bittet sie
in diesem Zusammenhang, den Verwaltungsausschuß für
Koordinierung über ihre Maßnahmen zu unterrichten und der
Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
über den Wirtschafts- und Sozialrat auf dessen Arbeitstagung
1997 über ihre konkreten Pläne und Aktivitäten Bericht zu
erstatten;

30. bittet die Bretton-Woods-Institutionen, sich aktiv an
der Umsetzung der Konferenzergebnisse und an den Folge-
maßnahmen dazu zu beteiligen und ihre Zusammenarbeit mit
dem System der Vereinten Nationen zu diesem Zweck aus-
zubauen;

31. bekräftigt, daß die Nachfrage nach Wohnraum und
Infrastrukturleistungen auf dem Gebiet des Wohn- und Sied-
lungswesens ständig steigt und daß die Gemeinwesen und die
Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, Schwierigkeiten
bei der Mobilisierung ausreichender Finanzmittel zur Deckung
der rasch steigenden Kosten von Wohnraum, Dienstleistungen
und materieller Infrastruktur haben, und bekräftigt ferner, daß
es neuer und zusätzlicher Finanzmittel aus verschiedenen
Quellen bedarf, um die Ziele des angemessenen Wohnraums
für alle und der bestandfähigen Entwicklung menschlicher
Siedlungen in einer sich zunehmend verstädternden Welt zu
verwirklichen, und daß die vorhandenen öffentlichen, privaten,
multilateralen, bilateralen, einheimischen und ausländischen
Ressourcen, die den Entwicklungsländern zur Verfügung
stehen, durch geeignete, flexible Mechanismen und Wirt-
schaftsinstrumente zugunsten der Ziele des angemessenen
Wohnraums und der bestandfähigen Entwicklung mensch-
licher Siedlungen verstärkt werden müssen;

33. bittetalle Regierungen und die internationale Gemein-
schaft, die Rolle der Stiftung der Vereinten Nationen für
Wohn- und Siedlungswesen bei der Weiterverfolgung der
Habitat-Agenda zu prüfen und zu erwägen, ob sie der Stiftung
größere Unterstützung für ihre Aktivitäten zur Verfügung
stellen können, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit
einer weiteren Steigerung ihrer Effektivität;

34. ersuchtdie Programme und Fonds des Systems der
Vereinten Nationen sowie die Regionalkommissionen, im
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat die wirksame Umset-
zung der Habitat-Agenda, gegebenenfalls insbesondere auf
Feldebene, voll zu unterstützen;

35. ersucht außerdemden Generalsekretär, der General-
versammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über den
Wirtschafts- und Sozialrat über die Durchführung dieser Reso-
lution Bericht zu erstatten;

36. beschließt, den Unterpunkt "Umsetzung der Ergeb-
nisse der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und
Siedlungswesen (Habitat II)" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/178. Erste Dekade der Vereinten Nationen für die
Beseitigung der Armut

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 48/183 vom 21. De-
zember 1993, 49/110 vom 19. Dezember 1994 und 50/107
vom 20. Dezember 1995 betreffend die Begehung desInterna-
tionalen Jahres für die Beseitigung der Armut und die Verkün-
dung der ersten Dekade der Vereinten Nationen für die
Beseitigung der Armut, sowie auf alle anderen einschlägigen
Resolutionen über die internationale Zusammenarbeit zur
Beseitigung der Armut in den Entwicklungsländern,

anerkennend, daß die internationale Gemeinschaft auf
höchster politischer Ebene bereits zu einem Konsens über die
Beseitigung der Armut gelangt ist und sich mit den Erklärun-
gen und Aktionsprogrammen der von den Vereinten Nationen
seit 1990 veranstalteten großen Konferenzen und Gipfel-
treffen, insbesondere des Weltgipfels für soziale Entwicklung
und der Vierten Weltfrauenkonferenz, darauf verpflichtet hat,

ihre ernsthafte Besorgnis darüber zum Ausdruck bringend,
daß weltweit mehr als 1,3 Milliarden Menschen, überwiegend
Frauen, vor allem in den Entwicklungsländern in absoluter
Armut leben und daß die Zahl dieser Menschen weiter steigt,
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mit Genugtuungdarüber, daß einige Entwicklungsländer kenntnisse, Wissen, Kapital und soziale Beziehungen, und
auf nationaler Ebene gezielt Programme zur Beseitigung der fordert Sondermaßnahmen zur Bereitstellung angemessener
Armut aufgestellt haben, Sozialleistungen, die es sozial schwachen beziehungsweise in

nach Behandlungder Berichte des Generalsekretärs über
die Begehung des Internationalen Jahres für die Beseitigung
der Armut und die Verkündung der ersten Dekade der Ver-
einten Nationen für die Beseitigung der Armut und über die40

Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung , 3. beschließt, die erste Dekade der Vereinten Nationen41

anerkennend, daß Investitionen in das Humankapital sowie
nationale und internationale Politiken zur Unterstützung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung wesentliche
Voraussetzungen für die Beseitigung der Armut sind,

Kenntnis nehmendvon den Aktivitäten zur Armutsbeseiti-
gung, die die Länder, die Organisationen und Organe des
Systems der Vereinten Nationen sowie die Organisationen,
Vereinigungen, Institutionen und Akteure der Bürgergesell-
schaft im Rahmen des Internationalen Jahres für die Beseiti-
gung der Armut durchführen, sowie von der koordinierten
Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen
von den Vereinten Nationen seit 1990 im Wirtschafts- und
Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten
veranstalteten Konferenzen und Gipfeltreffen,

sowie Kenntnis nehmendvon den im Rahmen der ersten
Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut
(1997-2006) durchzuführenden Maßnahmen,

unter Hinweisauf ihre Resolution 50/161 vom 22. De-
zember 1995, in der sie beschlossen hat, im Jahr 2000 eine
Sondertagung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung der
Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung abzuhalten, sowie weitere Aktionen und Initiativen,42

namentlich auch zur Beseitigung der Armut in der Welt, zu
erwägen,

Kenntnis nehmendvon den einvernehmlichen Schlußfolge-
rungen zur Koordinierung der Aktivitäten des Systems der
Vereinten Nationen zur Beseitigung der Armut, die der Wirt-
schafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1996 ver-
abschiedet hat , sowie von den Ergebnissen der Tagungen der43

zuständigen Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozial-
rats im Jahr 1996,

1. erklärt sichmit den in Armut lebenden Menschen aller
Länder solidarisch und bekräftigt, daß die Befriedigung
menschlicher Grundbedürfnisse ein wesentliches Element der
Armutsbeseitigung ist, wobei diese Bedürfnisse – Ernährung,
Gesundheit, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Bil-
dung, Beschäftigung, Wohnraum und Teilhabe am kulturellen
und sozialen Leben – eng miteinander verknüpft sind;

2. erklärt sich außerdemmit den Menschensolidarisch,
die nicht über Ressourcen verfügen, namentlich Land, Fach-

Armut lebenden Menschen ermöglichen, ihre Lebensumstände
zu verbessern, ihre Rechte wahrzunehmen und voll an allen
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten teilzu-
haben sowie zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
beizutragen;

für die Beseitigung der Armut unter das Motto "Die Beseiti-
gung der Armut ist ein ethischer, sozialer, politischer und
wirtschaftlicher Imperativ für die Menschheit" zu stellen, und
beschließt außerdem, das im Bericht des Generalsekretärs44

vorgeschlagene Logo zu übernehmen;

4. empfiehlt, im Rahmen der Gesamtmaßnahmen zur
Beseitigung der Armut dem multidimensionalen Charakter der
Armut sowie den nationalen und internationalen Rahmenbe-
dingungen und -politiken, die ihre Beseitigung begünstigen
und die auf die soziale und wirtschaftliche Integration der in
Armut lebenden Menschen sowie auf die Förderung und den
Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, ein-
schließlich des Rechts auf Entwicklung, abzielen müssen,
besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

5. empfiehlt außerdem, die Ursachen der Armut im
Rahmen sektoraler Strategien anzugehen, namentlich solcher,
die sich mit Umwelt, Ernährungssicherheit, Bevölkerungs-
fragen, Wanderung, Gesundheit, Wohnraum und mit der
Entwicklung der menschlichen Ressourcen, mit Süßwasser,
einschließlich sauberen Wassers und Abwasserbeseitigung, mit
der ländlichen Entwicklung und mit produktiver Beschäftigung
befassen, sowie durch das Eingehen auf die besonderen Be-
dürfnisse sozial schwacher Gruppen, wobei sämtliche Strate-
gien auf die soziale und wirtschaftliche Eingliederung der in
Armut lebenden Menschen abzielen müssen;

6. beschließt, daß das Motto für 1997 "Armut, Umwelt
und Entwicklung" und das Motto für 1998 "Armut, Men-
schenrechte und Entwicklung" lauten sollen; das jeweilige
Motto für die verbleibenden Jahre der Dekade wird alle zwei
Jahre festgelegt, beginnend im Jahr 1998 auf der dreiund-
fünfzigsten Tagung der Generalversammlung;

7. beschließt außerdem, daß das Ziel der ersten Dekade
der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut darin
besteht, durch entschiedene einzelstaatliche Maßnahmen und
internationale Zusammenarbeit bei der vollen und wirksamen
Umsetzung aller Übereinkünfte, Verpflichtungen und Empfeh-
lungen der von den Vereinten Nationen seit 1990 abgehaltenen
großen Konferenzen und Gipfeltreffen, insoweit sie sich auf
die Armutsbeseitigungbeziehen, das Ziel der Beseitigung der
absoluten Armut und der beträchtlichen Verringerung der
gesamten Armut auf der Welt zu verwirklichen;

8. bittet alle Geber, der Armutsbeseitigung in ihren
Hilfsetats und -programmen auf bilateraler oder multilateraler
Ebene hohe Priorität zuzuweisen und bittet außerdem die
zuständigen Fonds, Programme und Organisationen des Sy-
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Siehe A/CONF.166/9.42

A/51/3 (Teil I), Kap. III, Ziffer 2; siehe Offizielles Protokoll der43

Generalversammlung, Einundfünfzigste Tagung, Beilage 3. A/51/443, Ziffer 53 Buchstaben a) und b).44
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stems der Vereinten Nationen, die Entwicklungsländer, insbe- der Größenordnung der Maßnahmen zur Beseitigung der
sondere die afrikanischen und die am wenigsten entwickelten Armut erhöht werden muß, die für die Verwirklichung der
Länder, in ihren Bemühungen um die Verwirklichung des Gesamt- und Einzelziele in Verpflichtung 2 der Kopenhagener
Gesamtziels der Armutsbeseitigung zu unterstützen und für Erklärung über soziale Entwicklung und Kapitel II des
grundlegende soziale Dienste zu sorgen, indem sie die einzel- Aktionsprogramms des Weltgipfels für soziale Entwicklung
staatlichen Anstrengungen zur Ausarbeitung, Koordinierung, erforderlich sind;
Umsetzung, Überwachung und Bewertung integrierter Strate-
gien zur Armutsbekämpfung, namentlich auch den Kapazitäts-
aufbau, sowie die Anstrengungen unterstützen, die hinsichtlich
der Befähigung der in Armut lebenden Menschen zur Selbst-
bestimmung unternommen werden;

9. betont, daß internationale Zusammenarbeit und Hilfe
unverzichtbar sind, wenn es darum geht, die Bemühungen zu
unterstützen, die die Entwicklungsländer, insbesondere die
afrikanischen und die am wenigsten entwickelten Länder,
unternehmen, um das Ziel der Armutsbeseitigung zu erreichen,
und betont gleichzeitig, daß das System der Vereinten Natio-
nen auf Ersuchen von Regierungen technische Hilfe beim
weiteren Ausbau und der Erhaltung einzelstaatlicher Daten-
erhebungs- und -analysekapazitäten leisten und Indikatoren für
Armutsanalysen entwickeln sollte;

10. fordert alle Regierungen und das System der Ver-
einten Nationen, insbesondere die zuständigen Fonds, Pro-
gramme und Organe,auf, eine aktive und sichtbare Politik der
konsequenten Einbeziehung einer geschlechtsbezogenen Per-
spektive zu fördern und sich des Mittels der geschlechtsdiffe-
renzierten Analyse zu bedienen, um die Geschlechtsdimension
in die Planung und Umsetzung von Politiken, Strategien und
Programmen für die Beseitigung der Armut einzubeziehen;

11. betont, daß während der Dekade und danach die in
Armut lebenden Menschen und ihre Organisationen zur
Selbstbestimmung befähigt werden sollen, indem sie voll in
die Festlegung von Zielwerten und in die Erarbeitung, Umset-
zung, Überwachung und Bewertung einzelstaatlicher Strate-
gien, Aktivitäten und Programme zur Armutsbeseitigung und
zum Aufbau der Gemeinwesen einbezogen werden, um sicher-
zustellen, daß diese Programme ihren Prioritäten entsprechen;

12. ermutigt die Entwicklungsländer, insbesondere die
afrikanischen und die am wenigsten entwickelten Länder,
einheimische und externe Ressourcen für Aktivitäten und
Programme zur Beseitigung der Armut zu mobilisieren und die
vollständige und wirksame Durchführung dieser Programme
zu erleichtern;

13. empfiehlt, daß alle Regierungen integrierte Strategien
und Politiken zur Armutsbeseitigung erarbeiten oderausbauen
und partizipatorische einzelstaatliche Pläne oder Programme
zur Armutsbeseitigung durchführen, um die strukturellen
Ursachen der Armut anzugehen, und daß dabei Maßnahmen
auf lokaler, nationaler, subregionaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene getroffen werden, und betont, daß diese Pläne
oder Programme, unter Berücksichtigung der jeweiligennatio-
nalen Gegebenheiten, Strategien und mit den vorhandenen
Mitteln innerhalb einer vorgegebenen Zeit erreichbare Ziele
und Zielwerte für eine erhebliche Senkung der Gesamtarmut
und die Beseitigung der absoluten Armut festsetzen sollen;

14. erkennt an, daß der Anteil der Finanzmittel für Pro-
gramme für die soziale Entwicklung, insbesondere für grund-
legende Sozialprogramme, im Einklang mit dem Umfang und
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15. bekräftigtin diesem Zusammenhang, daß die entwik-
kelten Länder baldmöglichst den vereinbarten Zielwert von
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche
Entwicklungshilfe insgesamt anstreben und, soweit vereinbart,
innerhalb dieses Zielwertes 0,15 bis 0,20 Prozent des Bruttoso-
zialprodukts für die am wenigsten entwickelten Länder zweck-
gebunden bereitstellen sollen;

16. bekräftigt außerdemdie zwischen interessierten
Partnern in den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern erzielte Einigung auf eine gegenseitige Verpflichtung,
im Durchschnitt 20 Prozent der öffentlichen Entwicklungshilfe
beziehungsweise 20 Prozent des Staatshaushalts für grundle-
gende soziale Programme bereitzustellen, und nimmt mit
Interesse Kenntnis von dem am 25. April 1996 in Oslo erziel-
ten Konsens in dieser Frage;

17. begrüßtdie jüngsten Initiativen der Bretton-Woods-
Institutionen, namentlich die Schuldeninitiative für die hoch-
verschuldeten armen Länder, sowie den auf internationaler
Ebene im Gang befindlichen Prozeß zur bedarfsweisen
Schuldenerleichterung für Entwicklungsländer, und fordert die
internationale Gemeinschaft, namentlich die internationalen
Finanzinstitutionen, auf, alle Initiativen voll und wirksam
durchzuführen, die zu einer dauerhaften Lösung der Ver-
schuldungsprobleme der Entwicklungsländer, insbesondere der
afrikanischen und der am wenigsten entwickelten Länder,
beitragen, und so deren Bemühungen um die Beseitigung der
Armut zu unterstützen;

18. bekräftigt, daß die internationale Gemeinschaft,
namentlich die multilateralen Finanzinstitutionen, weitere
Maßnahmen erwägen sollen, um den Entwicklungsländern,
insbesondere den afrikanischen und den am wenigsten
entwickelten Ländern, den Zugang zu den internationalen
Märkten zu erleichtern, damit sie ihre einzelstaatlichen
Aktivitäten und Programme zur Bekämpfung der Armut
vollständig und wirksam durchführen können;

19. fordertdie internationale Gemeinschaftnachdrücklich
auf, überhöhte Militärausgaben und Investitionen in die
Herstellung und den Erwerb von Waffen im Einklang mit den
einzelstaatlichen Sicherheitserfordernissen gegebenenfalls zu
senken, um die für die soziale und die wirtschaftliche Entwick-
lung verfügbaren Ressourcen zu erhöhen, insbesondere die
Ressourcen für Programme zur Beseitigung der Armut in den
Entwicklungsländern, insbesondere in den afrikanischen und
den am wenigsten entwickelten Ländern;

20. fordert alle Staaten, insbesondere die Geberländer,
auf, substantielle Beiträge an den Treuhandfonds für Folge-
maßnahmen zum Weltgipfel für soziale Entwicklung zu

A/CONF.166/9, Kap.1, Resolution 1, Anlage I.45

Ebd., Anlage II.46
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entrichten, der der Weisungsbefugnis des Generalsekretärs 27.beschließt, den Punkt "Erste Dekade der Vereinten
untersteht und zu dessen Tätigkeit die Unterstützung der Nationen für die Beseitigung der Armut (1997-2006)" in die
Aktivitäten im Zusammenhang mit der ersten Dekade der vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut zählt; aufzunehmen.

21. bittetden Administrator des Entwicklungsprogramms
der Vereinten Nationen, als Beitrag unter anderem zu der
Dekade die 1996 mit der Initiative für Strategien zur Armuts-
bekämpfung eingeleiteten Bemühungen fortzusetzen, um die
Erarbeitung einzelstaatlicher Pläne, Programme und Strategien
zur Armutsbeseitigung in den Entwicklungsländern, ins-
besondere den afrikanischen und den am wenigsten entwickel-
ten Ländern, stärker zu unterstützen, und fordert alle Länder
auf, zu der Initiative beizusteuern;

22. begrüßt die einvernehmlichen Schlußfolgerungen
betreffend die Koordinierung der Aktivitäten des Systems der
Vereinten Nationen zur Armutsbeseitigung, die der Wirt-
schafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1996 ver-
abschiedet hat , und fordert ihre vollinhaltliche und wirksame43

Umsetzung durch die Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen;

23. nimmt mit Interesse Kenntnisvon der Initiative, vom
2. bis 4. Februar 1997 in Washington ein Gipfeltreffen über
Kleinstkredite anzuberaumen, das sich auf die Bedeutung
konzentriert, die ein besserer Zugang zu Kleinstkrediten und
damit zusammenhängenden Finanzdienstleistungen für die
Selbständigkeit und die einkommenschaffenden Tätigkeiten
der in Armut lebenden Menschen hat, insbesondere der Frauen
in den Entwicklungsländern, und fordert alle Regierungen, das
System der Vereinten Nationen, namentlich die Bretton-
Woods-Institutionen, sowie die maßgeblichen Akteure der
Bürgergesellschaft auf, sich aktiv an dem Gipfeltreffen zu
beteiligen, um zu seiner erfolgreichen Durchführung bei-
zutragen, und die Ausarbeitung, Durchführung und Ver-
waltung von Kleinstkreditprogrammen in den Entwicklungs-
ländern zu unterstützen;

24. ersuchtden Generalsekretär, der mit der systemweiten
Förderung und Weiterverfolgung der Aktivitäten und Program-
me der Dekade beauftragten Sekretariatseinheit auch künftig
angemessene menschliche und finanzielle Ressourcen in-
nerhalb des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen zur
Verfügung zu stellen, damit sie ihre Funktionen und Aufgaben
vollinhaltlich und wirksam wahrnehmen kann;

25. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, dafür Sorge zu
tragen, daß die Berichte, die für die Sondertagung 1997 der
Generalversammlung zur Gesamtüberprüfung und -bewertung
der Durchführung der Agenda 21 erstellt werden sollen, die
Frage der Armutsbeseitigung gebührend berücksichtigen;

26. ersuchtden Generalsekretärferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung unter Berück-
sichtigung der bei der Umsetzung der Ergebnisse des Welt-
gipfels für soziale Entwicklung erzielten Fortschritte über die
Gesamtbewertung der Durchführung des Programms zur
Begehung des Internationalen Jahres für die Beseitigung der
Armut Bericht zu erstatten und Empfehlungen zu möglichen
Maßnahmen und Initiativen im Zusammenhang mit der De-
kade abzugeben;

86. Plenarsitzung
16. Dezember 1996

51/179. Bericht der Weltkommission für Kultur und Ent-
wicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 41/187 vom 8. Dezember
1986, in der sie den Zeitraum 1988-1997 zur Weltdekade für
kulturelle Entwicklung erklärt hat,

sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 46/158 vom
19. Dezember 1991, in der sie den Generalsekretär ersucht hat,
mit dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur bei der
Einsetzung einer unabhängigen Weltkommission für Kultur
und Entwicklung zusammenzuarbeiten, und davon ausging,
daß die Weltkommission der Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur und der Generalversammlung der Vereinten Nationen
ihren abschließenden Bericht spätestens drei Jahre nach
Beginn ihrer Tätigkeit vorlegen werde,

im Hinblickdarauf, daß der Generaldirektor der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur den Kommissionsbericht mit dem TitelOur Creative
Diversity (Unsere schöpferische Vielfalt) den Mitgliedstaaten47

dieser Organisation mit der Bitte um Stellungnahme sowie
vielen nichtstaatlichen und akademischen Gremienübermittelt
hat,

1. ersuchtden Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur der internationalen
Debatte über Kultur und Entwicklung weitere Impulse zu
verleihen;

2. legt der Generalkonferenz der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
nahe, auf ihrer neunundzwanzigsten Tagung1997 den Bericht
weiter zu erörtern und dabei die von den Mitgliedstaaten
vorgelegten Auffassungen, Stellungnahmen und Vorschläge zu
berücksichtigen;

3. legt der Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kulturaußerdem nahe, weiter
ihre Aufgabe wahrzunehmen, unter Berücksichtigung der
kulturellen Vielfalt im gesamten System der Vereinten
Nationen den entscheidenden Zusammenhang zwischen Kultur
und Entwicklung in stärkerem Maße bewußt zu machen;

4. ersuchtden Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur einen Bericht über
Kultur und Entwicklung zur Behandlung durch die General-

Eine Zusammenfassung des Berichts findet sich in A/51/451, Anhang.47




